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Sonderregelungen zum Antragsverfahren vor dem Hintergrund der Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie - Teil 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund einer uns vorliegenden Nachfrage bieten wir folgende Erweiterung des
Leitfadens an:

Bedingt durch die Corona-Krise kurzfristig eingetretene Einkommenseinbußen
können berücksichtigt werden. Im Einzelfall kann auf die im Leitfaden
beschriebene Grundlage „Berechnungszeitraum: letzte drei Monate“ verzichtet
werden.

Wir bitten um entsprechende Dokumentation in der Leistungsakte. Diese
Regelung gilt bis auf Weiteres.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Peter Hoffstadt
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